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An einen Haushalt! Amtliche Mitteilung! Postgebühr bar bezahlt! 

 

 
 

Eintragungsverfahren für Volksbegehren 
Montag, 01. Oktober 2018 bis Montag, 08. Oktober 2018 

findet das Eintragungsverfahren für nachstehende 

Volksbegehren statt: 

„Frauenvolksbegehren“ 

„Don’t  smoke“ 

„ORF ohne Zwangsgebühren“ 
 

Die Stimmberechtigten können innerhalb dieses Zeitraumes in jeder Gemeinde in den Text 

samt Begründung des Volksbegehrens Einsicht nehmen und ihre Zustimmung zu diesen 

Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Unterschrift auf dem von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer 

Gemeinde erfolgen, sondern kann auch mittels Bürgerkarte oder Handysignatur online 

getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).  

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums (08.10.2018) das 

Wahlrecht zum Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. 

Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 27. August 2018 in der 

Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist.  

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für diese 

Volksbegehren abgegeben haben, können keine Eintragung mehr vornehmen, da eine 

getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

 

Eintragungszeitraum am Marktgemeindeamt Altenfelden 

Montag, 01. Oktober 2018 von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Dienstag, 02. Oktober 2018 von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Mittwoch, 03. Oktober 2018 von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Donnerstag, 04. Oktober 2018 von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Freitag, 05. Oktober 2018 von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Samstag, 06. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr 

Sonntag, 07. Oktober 2018 geschlossen 

Montag, 08. Oktober 2018 von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Online können Eintragungen bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes  

(08. Oktober 2018) 20.00 Uhr durchgeführt werden. 

 

http://www.bmi.gv.at/volksbegehren
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Die Familie – ein Zukunftsmodell?  
 

Wenn sich junge Menschen das JA –Wort geben,  dann ist es ihr Wunsch ein Leben lang 

zusammenzubleiben. Gleichzeitig wissen wir, dass in Österreich jede zweite Ehe geschieden wird. Die 

Familie prägt unsere Entwicklung, ist Lernort vieler wichtiger Eigenschaften und Kompetenzen. 

Konfliktbewältigung, Mitmenschen gegenüber nachsichtig sein, gleichzeitig eigene Ideen verwirklichen, 

Rücksicht nehmen, Stärken und Schwächen des anderen anerkennen. Die Anforderungen an eine Familie 

sind vielfältig und herausfordernd. 

Der Wunsch nach lebenslanger Treue und einem gelungenen gemeinsamen Leben ist gut 

verständlich und kann Wirklichkeit werden. Doch – was muss ich dafür tun? Was hält 

eine Familie zusammen? 

Diesem Thema widmet sich der SOM. Einerseits durch Überreichung des 

Elisabethpreises an eine Familie der Region und andererseits durch den Vortrag 

„Was eine Familie zusammenhält?“  Als Referentin konnte die erfahrene und 

beliebte Psychotherapeutin Susanne Fischer gewonnen werden. 

 

Der VORTRAG findet im RAHMEN der 

Jahreshauptversammlung  des Sozialsprengeles Oberes 

Mühlviertel statt 

Donnerstag, 18. Oktober 2018 

um 20 Uhr im GH Wildparkwirt, Altenfelden 
Musikalische Umrahmung durch  Mitglieder des Musikvereins Altenfelden 

 

 

 
 

50+ Turnen 
Mit Höllinger Greti beginnt wieder ab 23. Oktober 2018, jeden Dienstag um 16 Uhr im Turnsaal der VS 
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Netze und Schnüre für Agrarfoliensammlung 
Die Netze und Schnüre werden bei der Foliensammlung am 22.Oktober in jedem durchsichtigen, 

zugebundenen Sack (bis max. 240 Liter!!) kostenlos übernommen! Dazu gibt es auch im ASZ solche 

Sammelsäcke um € 1,50 (1 Rolle = 10 Säcke) zu kaufen.  

Netze und Schnüre dürfen nicht mehr in der Abfalltonne entsorgt bzw. der Müllabfuhr mitgegeben 

werden!! Außerdem ist eine ganzjährige Abgabe in jedem ASZ des Bezirkes kostenpflichtig zum Preis 

von € 5,-- je Sack möglich. 

UMWELTTIPP: Eine private Verbrennung ist illegal, schadet dem Klima und deiner Gesundheit! 

 

 

Prüfbericht Wasserqualität 2018 

Vom Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel wurden im Juni d.J. die behördlich 

vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen mit Lokalaugenschein an folgenden Stellen durchgeführt: 

Entsäuerung Unterhaag-Ablauf,  Auslauf Unteredt und Endstrang Wildpark. Der Lokalaugenschein ergab 

keine Mängel. Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen an ein Trinkwasser gem. 

Trinkwasser-VO (BGBI. 304/2001). 

Dieser Bericht kann auf der Homepage des Fernwasserverbandes eingesehen werden. Unter 

www.fernwasser-muehlviertel.at sehen, dort unter der Registerkarte WASSERQUALITÄT findet man 

Altenfelden (alphabetisch gereiht) mit seinem aktuellen Wasserprüfbericht als PDF-Datei. Wer kein 

Internet hat, kann auf die Gemeinde kommen, wir drucken diesen gerne für Sie aus!  

 

http://www.fernwasser-muehlviertel.at/
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